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Die Ärztekammer 
im Überblick
Vertretung der über 17.000 Ärzte im Land. Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten der Kammer. 

D
ie Ärztekammer Schleswig-Hol-
stein ist die berufliche Vertretung 
der über 17.100 Ärztinnen und 
Ärzte im nördlichsten Bundesland 
und als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts Teil der Selbstverwal-
tung im Gesundheitswesen. 

Aufgaben
Die Aufgaben der Ärztekammer sind im 
Heilberufekammergesetz geregelt.
Dazu zählt u. a.:

 die Wahrnehmung der beruflichen 
Belange der Ärzteschaft
 die ärztliche Weiter- und Fortbildung
 die Berufsaufsicht und Beratung der 

Ärzte in berufsrechtlichen Fragen, die 
Schlichtungs- und Gutachterfunktion 
im Zusammenhang mit vermuteten 
ärztlichen Behandlungsfehlern und 
Arzthaftungsfragen
 das ärztliche Qualitätsmanagement 
 die Patientenberatung und -informati-

on
 die Überbetriebliche Ausbildung 

von Medizinischen Fachangestellten 
(MFA) und Operationstechnischen 
Angestellten (OTA) sowie Fort- und 
Weiterbildung von medizinischem As-
sistenzpersonal
 die regionale Umsetzung von Geset-

zen, Verordnungen, Richtlinien und 
anderen landes- und bundespoliti-
schen Vorgaben als auch die Mitarbeit 
in den Gremien der Bundesärztekam-
mer sowie auf Landes-, Regional- und 
Kommunalebene 

Kammerversammlung
Die Kammerversammlung ist das obers-
te Organ der Ärztekammer Schleswig-
Holstein und tritt in der Regel drei- bis 
viermal im Jahr zusammen. Die insge-
samt 70 Delegierten aus den 16 Kreisen 
und kreisfreien Städten Schleswig-Hol-
steins wurden zuletzt 2013 von den mehr 

als 17.000 Mitgliedern der Ärztekam-
mer für eine Amtszeit von fünf Jahren 
gewählt. Gemäß Heilberufekammerge-
setz wählt die Kammerversammlung aus 
ihrer Mitte das Präsidium (Präsident/in 
und Vizepräsident/in) sowie fünf wei-
tere Vorstandsmitglieder. Weiterhin die 
Mitglieder der vier Kernbereichsaus-
schüsse der Ärztekammer Schleswig-
Holstein sowie die Delegierten für den 
jährlich stattfindenden Deutschen Ärz-
tetag. Die Kammerversammlung bestä-
tigt die Besetzung der Kreisausschüsse 
und fasst Beschlüsse zum Haushalt, zu 
Satzungen und Richtlinien, die in Ab-
stimmung mit dem Gesundheitsminis-
terium dann Gültigkeit für alle Mitglie-
der haben. Kammersammlungen wer-
den vom Präsidenten der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein einberufen. 

Leitung und Repräsentanz
Der Präsident Dr. Franz Bartmann, der Vi-
zepräsident Dr. Henrik Herrmann sowie 
die fünf Beisitzer Dr. Gisa Andresen, Pet-
ra Imme, Dr. Svante Gehring, Dr. Thomas 
Schang und Dr. Christian Sellschopp sind 
im Lande tätige Ärztinnen und Ärzte und 
üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie füh-
ren als Vorstand die Geschäfte der Ärzte-
kammer, bereiten die Beschlüsse der Kam-
merversammlung vor, führen sie aus und 
erstatten sowohl der Aufsichtsbehörde als 
auch den Kammermitgliedern Bericht. In 
monatlichen Vorstandssitzungen berät der 
Vorstand alle Anliegen des operativen Ta-
gesgeschäfts. 
Zu dessen Umsetzung, Unterstützung 
des Vorstands und als Servicestelle für alle 
Mitglieder steht in Bad Segeberg eine Ge-
schäftsstelle mit hauptamtlichen Verwal-
tungs- und Fachexperten zur Verfügung. 
Für die Koordination der Geschäftsstel-
le sowie für Grundsatzangelegenheiten der 
Kammer und ihrer Gremien ist der ärztli-
che Geschäftsführer der Ärztekammer, Dr. 
Carsten Leffmann, verantwortlich. Er ver-
tritt die Ärztekammer außerdem auf Lan-
des- und Bundesebene. Karsten Brandstet-
ter zeichnet als  kaufmännischer Geschäfts-
führer für sämtliche finanziellen Angele-
genheiten der Ärztekammer, betriebliche 
Ausstattung und Abläufe, Personalangele-
genheiten sowie die Liegenschaften verant-
wortlich. 

Ansprechpartner:
Dr. Carsten Leffmann
Telefon 04551 803 207 
sekretariat@aeksh.de

W E I T E R E  E I N R I C H T U N G E N  B E I  D E R  Ä R Z T E K A M M E R  S C H L E S W I G - 
H O L S T E I N
 Förderkreis Qualitätssicherung
 Patientenombudsmann/-frau SH e.V.
 Vertrauensstelle des Krebsregisters
 Ethikkommissionen
 Versorgungseinrichtung der Ärztekammer



T Ä T I G K E I T S B E R I C H T  2 0 1 5  // 3S E P T E M B E R  2 0 1 6

Ä R Z T E K A M M E R  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Kammerver-
sammlung
Sterbehilfe und die Novellierung der GOÄ – zwei Themen mit hohem Diskus-
sionsbedarf beschäftigten die Kammerversammlungsmitglieder in 2015.

D
ie Kammerversammlung der Ärz-
tekammer Schleswig-Holstein tag-
te im Jahr 2015 vier Mal und be-
wegte in den Sitzungen wichti-
ge Themen der schleswig-holstei-
nischen Gesundheitsversorgung 

– mit der „Sterbehilfe“ und der 
„Novellierung der GOÄ“ auch zwei The-
men mit hohem Diskussionsbedarf und 
Aufregungspotenzial.

Den Einstieg in das Thema ärzt-
liche Begleitung am Lebensende bot 
Rechtsanwalt Dr. Kossen mit einem Re-
ferat über die aktuellen Gesetzesvorha-
ben,  Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung. Dabei 
wurden anhand von Bespielen die Fall-
stricke deutlich, die Ärzte hierbei beach-
ten müssen und die Grenzen an die sie 
etwa stoßen, wenn Betreuer eingeschal-
tet sind.  

Der Deutsche Ärztetag 2011 in Kiel 
hatte sich diesem Thema bereits inten-
siv gewidmet, und den Beschluss ge-
fasst, dass es nicht Aufgabe von Ärz-
ten sei, Hilfe bei der Selbsttötung zu leis-
ten. Nach einer Bundestagsdebatte im 
November 2014 zum Thema gaben die 
17 Landesärztekammerpräsidenten eine 
einhellige Stellungnahme in der Bundes-
pressekonferenz mit dem Tenor „Ärz-
te leisten Hilfe beim Sterben, aber nicht 
zum Sterben“ ab. Schließlich fand im Juli 
2015 die erste Beratung von Gesetzesent-
würfen zur „Sterbebegleitung“ im Bun-
destag statt. 

In der zweiten Kammerversamm-
lung im September 2015 wurde das The-
ma Sterbehilfe dann im Rahmen einer 
diskursiven Kammerversammlung, die 
in dieser Form zum ersten Mal stattfand, 
erneut aufgegriffen und dargestellt, wie 
sich Liberalisierungen in der Gesetzge-
bung im Ausland auf die Zahlen zur „Tö-
tungen auf Verlangen“ und zum „assis-
tierten Suizid“ ausgewirkt haben. Die an-
schließende Diskussion, die einer Mei-
nungsbildung ohne Beschlussfassung 
dienen sollte, beinhaltete neben Kurz-
vorträgen zum Thema ärztliche Sterbe-
begleitung im Lichte von bestehender 
Gesetzgebung, Fallbeispielen und Stand-

punkten ärztlicher Organisationen ganz 
individuelle Meinungen, Gedanken und 
Erfahrungen der Kammerversamm-
lungsmitglieder. Die Vielschichtigkeit 
des Themas wurde einmal mehr deut-
lich. Einige Kammermitglieder verwie-
sen darauf, dass der Wunsch nach Sui-
zid weniger aus Gründen der nicht aus-
reichenden Symptomkontrolle, sondern 
eher aus Angst vor Verlust der Würde 
und der Autonomie durch die fortschrei-
tende Erkrankung entsteht. Kammer-
vorstandsmitglied Dr. Gisa Andresen be-
tonte: „Ich möchte nicht in einer Gesell-
schaft leben, die entscheidet, welches Le-
ben beendet gehört.“ Die Zulassung von 
gewerbsmäßiger Sterbehilfe würde nach 
ihrer Ansicht dazu führen. Um das Arzt-

Patientenverhältnis nicht zu gefährden, 
wünschten sich auch einige der Dele-
gierten, dass alles bleibt, wie es ist. Nach 
ihrer Ansicht eröffnet die derzeitige Be-
rufsordnung den Ärzten „alle Möglich-
keiten, den Patienten zu helfen“.  Ande-
re dagegen wünschten sich eine Lösung, 
die dem Arzt klarer die Straffreiheit ge-
währt. Es bedürfe aber einer Lösung, um 
gewerbsmäßige Sterbehilfe zu unterbin-
den und einen rechtsfreien Raum zu ver-
hindern.

Es entbrannte dann die Diskussi-
on über die Novellierung der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ), die eine zu-
sätzliche, außerordentliche Kammer-
versammlung ausschließlich zu diesem 
Thema im Dezember zur Folge hatte. Da-
rin beschrieben Dr. Theodor Windhorst 
und Dr. Bernhard Rochell, Verhand-
lungsführer der Bundesärztekammer, 
die bisherigen Schritte und den Diskus-
sionsstand. Die Kammerversammlung 
diskutierte im Anschluss an die Vorträ-
ge die Thematik ausführlich und schloss 
sich schließlich der Meinung anderer 
Landesärztekammern an, einen außer-
ordentlichen Ärztetag einzuberufen, der 
im Januar 2016 in Berlin stattfand.

Neben diesen Themen von bundes-
weiter Bedeutung wurden in 2015 natür-
lich auch Schleswig-Holsteinische Be-
lange beraten. So die Flüchtlingsversor-
gung und die Gründung eines Institutes 
für ärztliche Qualität in Schleswig-Hol-
stein seitens der Selbstverwaltungspart-
ner Kassenärztliche Vereinigung, Kran-
kenhausgesellschaft und Ärztekammer 
Schleswig-Holstein. Eine Umlage der 
Kosten für den ärztlichen Notdienst in 
Schleswig-Holstein auch bei den privat-
ärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzten 
kam nach längerer Diskussion zunächst 
vom Tisch. Die Kammerversammlung 
hat nach eingehender Information und 
Vorstellung von verschiedenen Hand-
lungsoptionen durch die Geschäftsfüh-
rung der Ärztekammer, auch der Sa-
nierung/Erweiterung des Gebäudes in 
der Bismarckallee zugestimmt und den 
rechtzeitigen Baubeginn Anfang 2016 
somit ermöglicht. 

Ansprechpartner:
Dr. Franz Joseph Bartmann
Telefon 04551 803 207
sekretariat@aeksh.de

Termine
Die Kammerver-
sammlung tagt 2016 
drei Mal: Am 18. Mai, 
21. September und 30. 
November. 
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Finanzen
Solide Haushaltsführung lässt Spielraum für die Bauunterhaltsrücklage.

D
er Jahresabschluss 2014 erhielt am 
27. Februar 2015 von der Revision 
einen uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk. Die Bilanzsum-
me stieg auf 9,98 Millionen Euro 
(Vorjahr 9,91 Millionen Euro). 
Das Haushaltsjahr 2014 konnte 

mit einem Jahresüberschuss von 521.000  
Euro abgeschlossen werden. Gemäß Be-
schluss der Kammerversammlung vom 
25. März 2015 wurde der Jahresüber-
schuss der Bauunterhaltungsrücklage 
zugeführt. 

Haushaltsjahr 2014
Im Haushaltsjahr 2014 lagen die Auf-
wendungen bei insgesamt 10,42 Millio-
nen Euro und damit unter den Planauf-
wendungen von 10,77 Millionen Euro. 
Im Vorjahresvergleich gab es eine Steige-
rung im Aufwand von 5,89 Prozent. Die 
Erträge hatten in 2014 ein Gesamtvolu-
men von 10,95 Millionen Euro und lagen 
damit über den Planerträgen von 10,77 
Millionen Euro. Im Vorjahresvergleich 
gab es eine Steigerung in den Erträgen 
von 0,58 Prozent. 

Haushaltsplan 2016
Der von der Kammerversammlung ver-
abschiedete Haushaltsplan für 2016 hat 
ein Gesamtvolumen von 11,73 Millionen 
Euro. Dies entspricht einer Steigerung 
von 1,22 Prozent gegenüber dem Haus-
haltsplan 2015. Die Steigerung von 1,22 
Prozent ist im wesentlichen auf die Sa-
nierung des Verwaltungsgebäudes in der 
Bismarckallee zurückzuführen. 

Haushaltsfinanzierung
Die Haushaltsfinanzierung erfolgt mit 67 
Prozent durch Kammerbeiträge, mit 21 
Prozent durch Teilnehmergebühren so-
wie Prüfungs- und Bearbeitungsgebüh-
ren, sonstige Erträge unterstützen die  
Haushaltsfinanzierung mit sechs Pro-
zent. Die restlich benötigten Mittel zur 
Haushaltsfinanzierung erfolgen durch 
die Entnahme aus der Bauunterhalts-
rücklage mit sechs Prozent. Der Haus-
haltsbedarf besteht aus Personalaufwen-
dungen in Höhe von 56 Prozent, zu neun 
Prozent aus Aufwendungen für Organ-
aufwendungen und 35 Prozent aus Sach-

M I T G L I E D E R  F I N A N Z - 
A U S S C H U S S :
 Bertram Bartel (Vorsitzender)
 Dr. Waltraud Anemüller
 Dr. Hans Irmer
 Dr. Heike Lehmann
 Dr. Frank Schubert
 Dr. Gert Sötje
 Petra Struve

aufwand. 

Finanzausschuss
Der Finanzausschuss beschäftigte sich 
2015 in drei Sitzungen mit den Themen 
Jahresabschluss 2014, Haushaltsplan 
2016, Anpassung der Beitragssatzung 
2016 und mit der Sanierung des Gebäu-
des in der Bismarckallee. 

Ansprechpartner:
Karsten Brandstetter
Telefon 04551 803 207
sekretariat@aeksh.de

Die Sanierung und Aufstockung des Gebäu-
des in der Bismarckallee hat Anfang des Jah-

res 2016 begonnen. Mitte 2017 soll der Bau wie 
oben in der Animation fertiggestellt sein. Aktu-
ell liegt die Sanierung sowohl im Zeit- als auch 

Finanzplan.  
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Ärztestatistik
Erneut mehr Ärzte im nördlichsten Bundesland. Frauen in der stationären Versor-
gung und unter angestellten Ärzten in der ambulanten Versorgung in der Mehrzahl.

D
ie Zahl der Ärzte in Schleswig-
Holstein ist im vergangenen Jahr 
erneut deutlich gestiegen. Zum 
Jahresende 2015 waren 16.643 Mit-
glieder bei der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein gemeldet, dies 
sind 352 Ärzte mehr als ein Jahr 

zuvor. Der Anstieg um 2,1 Prozent be-
deutet aber nicht, dass damit zwangsläu-
fig ein entsprechender Anstieg der Ver-
sorgungskapazitäten einhergeht. 

Die größte Steigerung ist bei der 
Zahl der angestellten Ärzte in der ambu-
lanten Versorgung zu beobachten. Das 
Plus von 8,8 Prozent geht auch auf Teil-
zeitangestellte zurück. Im Gegenzug hat 
die Zahl der in eigener Praxis nieder-
gelassenen Ärzte etwas abgenommen – 
von 4.142 auf 4.108 (minus 0,8 Prozent).  
Insgesamt sind in der ambulanten Ver-
sorgung jetzt 5.218 Ärzte tätig, dies ent-
spricht einem Zuwachs um 1,1 Prozent. 
Eine deutlichere Zunahme gab es bei den 
in stationärer Versorgung tätigen Ärz-
ten. Hier stieg die Gesamtzahl um 289 
auf 6.327, dies entspricht einem Plus von 
4,8 Prozent.  

Unter den 16.643 Mitgliedern in 
Schleswig-Holstein sind inzwischen 
7.543 Ärztinnen (45,3 Prozent). Ihr Plus 
fiel mit 236 (3,2 Prozent) stärker aus als 
bei den Männern (116 bzw. 1,3 Prozent). 

m w insgesamt
In freier Praxis tätig 3.101 2.117 5.218 

darunter die 
niedergelassenen Ärztinnen/
Ärzte

2.675 1.433 4.108 

darunter die Angestellten, 
Teilzeitangestellten und 
Praxisassistenten

426 684  1.110

Als Angestellte 
oder Beamter in 
Krankenanstalten tätig

3.125 3.202 6.327

darunter ltd. Ärztinnen/
Ärzte  
(Ärztl. Direktoren + 
Chefärzte)

397 58 455 

darunter Oberärztinnen/
Oberärzte 

711 241 952 

darunter gleichzeitig in 
eigener Praxis 

225 54 279 

Bei Behörden oder 
öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften tätig

 198  265  463

darunter Sanitätsoffiziere 59 50 109 

darunter in unteren 
Gesundheitsbehörden

132 206 338 

In sonstiger ärztlicher 
Tätigkeit

267 248  515

Ohne ärztliche Tätigkeit, 
in Elternzeit oder 
Freistellungsphase der 
Altersteilzeit

2.409 1.711 4.120 

Gesamt:  9.100 7.543  16.643

Ärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein 

Zahl der Ärzte und Ärztinnen in stationärer Versorgung

Zahl der Ärzte und Ärztinnen in ambulanter Versorgung

Ohne ärztliche Tätigkeit/Elternzeit/Altersteilzeit

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

8.984  7.307 

9.100  7.543  

3.012 3.026 

3.125 3.202

3.108

3.101

2.054 

2.117

2.399 1.728

2.409 1.711

Ärztinnen 
Ärzte 

Unter den Ärzten in stationärer Versor-
gung sind sie bereits in der Mehrzahl 
(3.202 Frauen und 3.125 Männer), ebenso 
unter den angestellten Ärzten in der am-
bulanten Versorgung (684 Frauen und 
426 Männer). Unter den selbstständigen 
Praxisinhabern dagegen stagniert die 
Zahl der Frauen mit 1.433 (1.425 im Vor-
jahr), die der Männer ist leicht rückläu-
fig (2.675 statt 2.717). Nahezu ausgegli-
chen ist das Geschlechterverhältnis in-
zwischen bei den Sanitätsoffizieren, hier 
stellen die Frauen 50 der 109 Mediziner. 
Unter den Ärzten bei Gesundheitsbehör-
den haben sie ihren Vorsprung ausge-
baut, von 338 Ärzten sind hier 206 Frau-
en.

Ohne ärztliche Tätigkeit (darunter 
fallen auch Rentner) waren zum Jahres-
ende in Schleswig-Holstein 4.120 Mit-
glieder der Ärztekammer. Die Zahlen 
widerlegen zugleich das Vorurteil, dass 
Ärzte wegen vermeintlich unattraktiver 
Rahmenbedingungen einem anderen 
Beruf nachgehen. In Schleswig-Holstein 
gingen im vergangenen Jahr 515 Mitglie-
der der Ärztekammer keiner ärztlichen, 
sondern einer berufsfremden Tätigkeit 
nach. Dies waren zwar sieben mehr als 
im Jahr zuvor, ihr Anteil an der Gesamt-
zahl der Mitglieder bleibt mit drei Pro-
zent aber gering. 

Ansprechpartnerinnen:
Christine Gardner, 
Yvonne Rieb 
Telefon 04551 803 452, 04551 456  
mitglied@aeksh.de

AKIS
Über das „Ärztekam-
mer-Informationssys-
tem“ können Sie je-
derzeit einfach und 
bequem Ihre Stamm- 
und Bankdaten über 
eine sichere Verbin-
dung bearbeiten oder 
auch den Arztausweis 
beantragen.
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Ärztliche 
Weiterbildung
Wachsende Anforderungen an die Abteilung: Hohe Anzahl an 
Anträgen und Prüfungen sowie steigender Beratungsbedarf.

Ansprechpartnerin:
Manuela Brammer
Telefon 04551 803 652 
weiterbildung@aeksh.deD

ie Ärztliche Weiterbildung ist ei-
nes der zentralen Themen und 
Kernaufgaben der Ärztekam-
mer Schleswig-Holstein. Als ers-
te Anlaufstelle für sämtliche Fra-
gen rund um die Erlangung ei-
ner Facharztbezeichnung, einer 

Schwerpunktbezeichnung in einem Ge-
biet oder eine Zusatzbezeichnung ste-
hen die Mitarbeiterinnen in der Weiter-
bildungsabteilung in Bad Segeberg den 
Kammermitgliedern zur Verfügung. So-
wohl die Aufgaben der Abteilung als 
auch der Beratungsbedarf der Ärztin-
nen und Ärzte in Weiterbildung wach-
sen stetig. So wurden im vergangenen 
Jahr 1.133 neue Anträge auf Anerken-
nung einer Qualifikation nach Weiterbil-
dungsordnung und Anfragen zum Stand 
der persönlichen Weiterbildung gestellt. 
Es wurden 387 persönliche Beratungsge-
spräche in der Geschäftsstelle durchge-
führt und die Mitarbeiterinnen standen 
für unzählige allgemeine Anfragen per 
Telefon, Mail und Post zur Verfügung.

Prüfungen & Fachgespräche
774 Prüfungen und Fachgespräche wur-
den im vergangenen Jahr durchgeführt. 
19 Anträge wurden auf Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen gestellt, 
davon entfielen sieben auf EU-Staaten 
und zwölf aus Drittstaaten, was einem 
Anstieg auf das Dreifache entspricht. 
719 Prüfungen wurden nach Weiterbil-
dungsordnung abgelegt, wovon drei Prü-
fungen Anerkennungen aus Drittstaa-
ten durch Kenntnisprüfung (§ 19 Abs. 2 
der WBO) waren. Ohne Prüfung konn-
ten acht Qualifikationen aus der EU und 
zwei Qualifikationen aus Drittstaaten 
anerkannt werden.  Erfreulicherweise 
hält der Zulauf in der Allgemeinmedizin 
mit 75 Prüfungen an. Die meisten Prüf-
linge strebten jedoch das Fachgebiet der 
Inneren Medizin (81 Prüfungen) an. Un-
ter den Zusatzbezeichnungen belegte die 
Notfallmedizin mit 56 Prüfungen den 
ersten Platz, gefolgt von Palliativmedizin 
(50 Prüfungen) und Intensivmedizin (20 
Prüfungen). Insgesamt wurden 19 Prü-
fungen als nicht bestanden gewertet, was 
einer Durchfallquote von 2,6 Prozent 

entspricht und sich damit auf dem glei-
chen Niveau wie in den beiden vergange-
nen Jahren bewegt.  

Kenntnisprüfungen nach 
Bundesärzteordnung
Die Ärztekammer Schleswig-Holstein 
führt im Auftrag des Landesamtes für 
soziale Dienste auch die Kenntnisprü-
fungen für Ärzte durch, die nicht inner-
halb der EU studiert und einen Antrag 
auf Erteilung der Approbation in Schles-
wig-Holstein gestellt haben. Hier stei-

gerte sich erneut die Anzahl der durch-
zuführenden Prüfungen auf 46 (vs. 37 in 
2014). Gleichzeitig sank die Durchfall-
quote von 35 Prozent in 2014 auf 26 Pro-
zent in 2015.

Probleme bei der Antragsstellung
Bei der Bearbeitung der Antragsstellun-
gen tauchen immer wieder Probleme auf. 
So fehlen häufig Unterschriften von al-
len zur Weiterbildung befugten Ärzten. 
Auch machen die Weiterbildungszeug-
nisse oft keinerlei Aussagen zum genau-
en Tätigkeitsumfang (Voll- oder Teilzeit 
mit genauem Anteil) oder zu Unterbre-
chungen (z. B. Mutterschutz). Die Do-
kumentation von Weiterbildungsinhal-
ten und Jahresgesprächen in den Logbü-
chern weist in vielen Fällen erhebliche 
Lücken auf, was die Bearbeitung der An-
träge deutlich erschwert. 

Befugnisse
Die Qualität der ärztlichen Weiterbil-
dung wird zu einem Großteil durch die 
Strukturen in den Weiterbildungsstät-
ten und das Engagement der Weiter-
bildungsbefugten bestimmt. Die Ertei-
lung der Befugnisse für die weiterbilden-
den Ärzte und die Zulassung als Wei-
terbildungsstätte haben in der Weiter-
bildungsabteilung daher einen großen 
Stellenwert. 2015 gingen 488 Befugnisan-
träge von insgesamt 864 Ärztinnen und 
Ärzten in Bad Segeberg ein. Dabei han-
delte es sich um 263 Einzelbefugnis-, 201 
Teambefugnis- und 24 Verbundbefug-
nisanträge. Im Vorjahr waren es insge-
samt 320 Befugnisanträge von insgesamt 
500 Personen. Die Zahlen verdeutlichen 
die beständig steigende Nachfrage durch 
unsere Mitglieder und den damit einher-
gehenden steigenden Arbeitsaufwand in 
der Abteilung.

Weiterbildungsausschuss 
und -unterausschuss
Der Weiterbildungsausschuss tagte im 
vergangenen Jahr insgesamt vier Mal 
und beschäftigte sich mit der Erarbei-
tung von Kriterien für die Befugnisertei-
lung, der Thematik „Honorarärzte und 
Weiterbildung“, der anstehenden Sat-
zungsänderung, der Zusatzweiterbil-
dung Notfallmedizin, der Anerkennung 
von Weiterbildungskursen, der Anpas-
sung/Überprüfung der Richtzahlen in 
einigen Facharztkompetenzen sowie der 
Definition intensivmedizinischer Basis-
versorgung.  

Der Weiterbildungsunterausschuss 
kam in elf Sitzungen zusammen und be-
riet über 576 Anträge die nach Informa-
tionsstand der Geschäftsstelle nicht voll-
ständig oder in sich schlüssig waren, um 
auf Sachbearbeitungsebene abschlie-
ßend beurteilt werden zu können. Da-
von waren 88 Anträge im Rahmen der 
Anerkennung einer Bezeichnung und 
488 Befugnisanträge. 

M I T G L I E D E R  W E I T E R B I L D U N G S - 
A U S S C H U S S :
 Dr. Henrik Herrmann (Vorsitzender) 
 Dr. Stephan Apel 
 Dr. Norbert Jaeger 
 Dr. Heike Lehmann 
 Dr. Daniel Lohmann 
 Dr. Doreen Richardt 
 Dr. Joachim Rümmelein 
 Dr. Sven-Olaf Süfke 
 Dr. Hanna Stoba
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Gebiete und Facharztkompetenzen und deren Schwerpunkte Bestanden Nicht bestanden Insgesamt

Allgemeinmedizin 74 1 75
Anästhesiologie 23 0 23
Arbeitsmedizin 3 0 3
Augenheilkunde 8 1 9
Chirurgie 0 1 1
Allgemeinchirurgie 7 0 7
Gefäßchirurgie 3 0 3
Herzchirurgie 1 0 1
Kinderchirurgie 2 0 2
Orthopädie und Unfallchirurgie 21 1 22
Plastische und Ästhetische Chirurgie 1 1 2
Thoraxchirurgie 5 0 5
Viszeralchirurgie 15 0 15
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 15 0 15
Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen 1 0 1
Haut- und Geschlechtskrankheiten 6 0 6
Innere Medizin 80 1 81
Innere Medizin und Angiologie 1 0 1
SP Angiologie (WBO 1996) 3 0 3
Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie 1 0 1
SP Endokrinologie und Diabetologie (WBO 1996) 1 0 1
SP Gastroenterologie (WBO 1996) 15 1 16
Innere Medizin und Hämatologie und  Onkologie 3 0 3
SP Hämatologie und Internistische Onkologie (WBO 1996) 7 0 7
Innere Medizin und Kardiologie 9 1 10
SP Kardiologie (WBO 1996) 7 0 7
SP Nephrologie  (WBO 1996) 3 1 4
SP Pneumologie (WBO 1996) 9 0 9
Innere Medizin und Rheumatologie 1 0 1
SP Rheumatologie  (WBO 1996) 2 0 2
Kinder- und Jugendmedizin 11 0 11
SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie 1 0 1
SP Kinder-Kardiologie 2 0 2
SP Neonatologie 1 0 1
SP Neuropädiatrie 1 0 1
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 3 0 3
Laboratoriumsmedizin 1 0 1
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 1 0 1
SP Gynäkologische Onkologie 2 1 3
SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin 4 0 4
Neurochirurgie 4 0 4
Neurologie 15 1 16
Nuklearmedizin 3 0 3
Öffentliches Gesundheitswesen 1 0 1
Pathologie 2 0 2
Physikalische und Rehabilitative Medizin 8 0 8
Psychiatrie und Psychotherapie 12 0 12
Forensische Psychiatrie 1 0 1
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 7 0 7
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Radiologie 17 1 18
SP Neuroradiologie 4 0 4
Rechtsmedizin 1 0 1
Transfusionsmedizin 1 0 1
Urologie 5 0 5

Zusatzbezeichnungen Bestanden Nicht bestanden Insgesamt
Ärztliches Qualitätsmanagement 1 0 1
Akupunktur 10 0 10
Allergologie 4 0 4
Balneologie und Medizinische Klimatologie 3 0 3
Betriebsmedizin 1 0 1
Diabetologie 3 0 3
Geriatrie 17 0 17
Handchirurgie 4 0 4
Homöopathie 6 0 6
Infektiologie 1 0 1
Intensivmedizin 19 1 20
Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie 1 0 1
Kinder-Orthopädie 1 0 1
Labordiagnostik -fachgebunden- 0 1 1
Manuelle Medizin/Chirotherapie 13 0 13
Medikamentöse Tumortherapie 6 0 6
Naturheilverfahren 5 0 5
Notfallmedizin 54 2 56
Orthopädische Rheumatologie 3 0 3
Palliativmedizin 49 1 50
Phlebologie 2 0 2
Physikalische Therapie und Balneologie 1 0 1
Plastische Operationen 2 0 2
Proktologie 3 0 3
Psychoanalyse 2 0 2
Psychotherapie – fachgebunden (TP) 1 0 1
Psychotherapie – fachgebunden (VP) 3 0 3
Röntgendiagnostik – fachgebunden (Skelett) 4 1 5
Röntgendiagnostik – fachgebunden (Harntrakt) 2 0 2
Röntgendiagnostik – fachgebunden (Mamma) 1 0 1
Schlafmedizin 3 0 3
Sozialmedizin 8 0 8
Spezielle Orthopädische Chirurgie 3 0 3
Spezielle Schmerztherapie 11 0 11
Spezielle Unfallchirurgie 4 0 4
Sportmedizin 7 0 7
Suchtmedizinische Grundversorgung 7 1 8

Gesamt 700 19 719

Qualifikation außerhalb WBO Erteilt Nicht erteilt Insgesamt
Leitender Notarzt 14 0 14
Kenntnisprüfungen Ärztin/Arzt 34 12 46
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Ärztliche Fortbildung und 
Akademie für medizinische 
Fort- und Weiterbildung
Gute Noten für Veranstaltungen und erfolgreiche Weiterent-
wicklung des Fort- und Weiterbildungsangebotes.      

M I T G L I E D E R 
F O R T B I L D U N G S A U S S C H U S S 
 Dr. Gisa Andresen (Vorsitzende)
 Dr. Wilken Boie (Stellv. Vorsitzender)
 Dr. Rolf Drews 
 Dr. Thomas Giehrl 
 Dr. Anke Haackert- Scheiderer 
 Dr. Birgit Kahle 
 Dr. Frank Niebuhr 
 PD Dr. Tilman Spiegel 
 Dr. Michael Schröder 

A
lle Fachärzte sind verpflichtet, sich 
regelmäßig fortzubilden und alle 
fünf Jahre einen Nachweis über 
250 Fortbildungspunkte zu er-
bringen. Die ärztliche Fortbildung 
dient dabei der beständigen Aktu-
alisierung des Wissens und trägt 

so zur Erhaltung und Erweiterung der 
fachlichen Kompetenz bei. Die Abtei-
lung Ärztliche Fortbildung und Akade-
mie für medizinische Fort- und Weiter-
bildung bietet Fortbildungsveranstaltun-
gen für Ärztinnen und Ärzte an. Dane-
ben werden auch einige weiterbildungs-
relevante Veranstaltungen angeboten 
sowie neue Konzepte wie auch „Blended 
Learning/eLearning“ entwickelt. 

Veranstaltungen
3.977 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben im vergangenen Jahr in der Aka-
demie Angebote wahrgenommen. Ca. 
ein Drittel davon besuchte eine Weiter-
bildungsveranstaltung zur Allgemein-
medizin, Akupunktur, Palliativmedi-
zin, Schmerztherapie, Notfallmedizin, 
suchtmedizinischen oder psychosomati-
schen Grundversorgung und/oder Psy-
chotherapie. 

Knapp zwei Drittel nahmen an Fort-
bildungsangeboten teil, die neben einer 
enorm großen Bandbreite an fachlichen 
Inhalten auch spezielle curriculare Fort-
bildungen umfassten, die in eine führba-
re Bezeichnung münden. Aktuelle The-
men wie Medizin für Migranten stie-
ßen auf ebenso großes Interesse wie z.B. 
die Veranstaltungsreihe „KV-Trainee-
programm für Weiterbildungsassisten-
ten“ oder das Angebot „Wiedereinstieg 
in den Arztberuf “. 

Die Evaluation der Veranstaltungen 
zeigt kontinuierlich gute Ergebnisse. Ge-
samt-Organisation, Praxisrelevanz und 
Vortragsart wurden im Schnitt mit einer 
Schulnote von 1,6 bewertet. Der Infor-
mationsgehalt der Veranstaltungen ver-
besserte sich auf die Note 1,5. Der Pau-
sen-Service konnte verbessert werden. 

Jahresveranstaltung
Die traditionelle Jahresveranstaltung 
der Akademie stand am 19. September 
2015 unter dem Motto „Musik und Medi-
zin“. Über 100 Gäste haben sich über ver-
schiedene Aspekte der Musiktherapie 
und typische physische und psychische 
Erkrankungen von Musikern  informiert. 
Passend dazu begleitete das Jazzduo 

„Jazzy side“ die Gäste durch den Tag.  

Kooperationsveranstaltungen
Zusammen mit dem Universitätskli-
nikum Schleswig-Holstein wurden 
das 25. Kieler  Symposium Dermatolo-
gie-Onkologie und Operative Derma-
tologie, die Veranstaltungen Transöso-
phageale Echokardiographie (TEE) in 
der Anästhesiologie und Intensivmedi-
zin Teil 1 und 2 sowie die Kurse Speziel-
le Schmerztherapie Teil 1 und 2 realisiert. 
Mit der Nordwestdeutschen Gesellschaft 
für ärztliche Fortbildung e. V. wurde die 
56. Sylter Fortbildungswoche durchge-
führt, mit der Schmerzambulanz des 
Schlei-Klinikums die 21. Schleswiger 
Schmerztagung Gesichtsschmerz und 
mit dem EMDR-Institut Deutschland 
das entsprechende Einführungsseminar. 
Auch war die Ärztekammer am Curricu-
lum Ärztliche Führung des Bildungszen-
trums für Berufe im Gesundheitswesen 
Heide beteiligt.  

Allgemeinmedizin
Zur Förderung der Allgemeinmedizin 
bietet die Ärztekammer seit April 2013 
ein Update  und eine Seminarreihe All-
gemeinmedizin für alle Weiterbildungs-
assistenten, die am Förderprogramm der 
KV teilnehmen und für alle allgemein-
medizinischen PJ-Studenten kostenfrei 
an. Dieses Angebot haben im vergange-
nen Jahr 90 Weiterbildungsassistenten 
und vier PJ-Studenten wahrgenommen.  

Veranstaltungsanerkennung
2015 wurden 12.779 Veranstaltungen 

anhand von Empfehlungen der Bundes-
ärztekammer und Richtlinien der Ärzte-
kammer Schleswig-Holstein anerkannt 

Ansprechpartnerin:
Helga Pecnik, M.A.
Telefon 04551 803 761
fortbildung@aeksh.de

Akademie 
direkt
In diesem Rahmen 
werden Veranstaltun-
gen kostenlos ange-
boten. Dies waren in 
2015 beispielsweise die 
Seminarreihe Allge-
meinmedizin, Wund-
versorgung, Praxis-
kauf/Praxisverkauf 
sowie  der Sachver-
ständige im Arzthaf-
tungsrecht.
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Weiterbildungsangebote 2015

Inhalte Allgemeinmedizin
Akupunktur
Homöopathie
Palliativmedizin
Schmerztherapie
Notfallmedizin
Suchtmedizinische Grundversorgung
Psychosomatische Grundversorgung
Psychotherapie

Strukturierte curriculare Fortbildung/Kurse zur Erlangung einer führbaren Bezeichnung 

Inhalte Diabetologische Grundversorgung
Ernährungsmedizin
Grundkurs für hygienebeauftragte Ärztinnen und Ärzte
Krankenhaushygiene
Reisemedizinische Grundberatung
Geriatrische Grundversorgung

Allgemeine Fortbildungsangebote

Inhalte Ärztliche Leichenschau
Akupunktur
Allgemeinmedizin
Arbeits- und Betriebsmedizin
Atem- und Stimmtherapie
Balint-Gruppen/IFA
Curriculum Ärztliches Peer Review
EKG-Kurs
Entspannungsverfahren
Ernährungsmedizin
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Frühförderung, Inklusion
Gendiagnostik
Geriatrie
Hygiene
Impfen
Innerklinische Notfallsituation
Innere Medizin
Intensivmedizin

Jahresveranstaltung Musik und Medizin
Kommunikation
KV-Trainee Programm für 
Weiterbildungsassistenten
Manuelle Medizin
Medizin für Migranten
Medical English
Neurologie
Notfallmedizin
Peer Review
Psychiatrie
Psychosomatische Grundversorgung
Psychotherapie/Psychosomatik
Recht
Selbstmanagement
Sonographie
Transfusionsmedizin
Transösophageale Echokardiographie
Wiedereinstieg in den Arztberuf

Die Jahresveranstal-
tung der Akademie im 
September 2015 dreh-
te sich um Musikthe-
rapie. Das Duo „Jaz-
zy side“ begleitete die 

Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer musika-
lisch durch den Tag. 

und mit Fortbildungspunkten bewertet. 
Dabei handelte es sich um 4.021 klini-
kinterne, 1.630 Qualitätszirkel- und 7.128 
sonstige Veranstaltungen. 

Zudem wurden über 1.000 Fortbil-
dungszertifikate ausgestellt. Die Syste-
matik des Nachweises, der gesetzlichen 
Fortbildungsverpflichtung nachgekom-
men zu sein, wird gemeinsam mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung derzeit 
vereinfacht.

Frühförderung
Die Arbeitsgruppe Frühförderung ist or-
ganisatorisch der Abteilung Fortbildung 
zugeordnet und hat sich unter Leitung 
des ärztlichen Sprechers Dethleff Ban-
thien schwerpunktmäßig mit der Erar-
beitung von Positionspapieren/Stellung-
nahmen zu Sachfragen in der Frühför-
derung und der Initiierung von interdis-
ziplinären Fortbildungsveranstaltungen 
beschäftigt. Die Arbeitsgruppe kam drei 
Mal zusammen. Am 11. November wur-
de die Folgeveranstaltung zu „Inklusion 

– vom Kindergarten in die Schule“ aus 
dem Jahr 2014 durchgeführt.
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Qualitäts- 
management
Vielfältige Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung. Arbeit an 
Ausweitung des Peer Review Verfahrens auf die Allgemeinmedizin. 

D
ie Abteilung Qualitätsmanage-
ment der Ärztekammer Schles-
wig-Holstein hat sich im Jahr 2015 
im Schwer punkt mit der externen 
stationären Qualitätssicherung 
nach § 137 SGB V, der Qualitäts-
sicherung in der Hämo therapie, 

der Qualitätssicherung in der Repro-
duktionsmedizin und im Rahmen der 
drei Ärztlichen Stellen mit der Quali-
tätssicherung von Röntgenuntersuchun-
gen, Nu klearmedizin und Strahlenthe-
rapie sowie der Etablie rung des Peer Re-
view Verfahrens im ambulanten Bereich 
befasst. 

Peer Review Verfahren
Im Fokus dieses „urärztlichen“ Verfah-
rens steht der kollegiale Dia log auf Au-
genhöhe. Bei der freiwilligen Teilnah-
me stehen die Bereitschaft, voneinan-
der lernen zu wollen und der gegenseiti-
ge Respekt im Vordergrund. Gemeinsam 
werden medizinische Sachverhalte ana-
lysiert und Stärken, Schwächen, Chan-
cen und Risiken erarbeitet. Erste über-
aus positive Erfahrungen konnte die 
Ärztekam mer Schleswig-Holstein seit 
dem Jahr 2011 mit der Etablierung des 
Peer Review Verfahrens in der Intensiv-
medizin sammeln, die Ausweitung in 
den ambulanten Bereich der Allge-
meinmedizin in Schleswig-Holstein er-
folgte im Jahr 2014. Das Verfahren wird 
von einer an den Ausschuss Qualitäts-
management angegliederte Arbeitsgrup-
pe entwickelt, in der das Institut für All-
gemeinmedizin der CAU Kiel, mehrere 
Ärztenetze, niederge lassene Hausärzte, 
der Hausärz teverband Schleswig-Hol-
stein, die Kassenärztliche Vereinigung 
und die Ärztekammer Schleswig-Hol-
stein vertreten sind. Die Entwicklungen 
werden von Bundesebene mit Interesse 
verfolgt. Die Pilotphase konnte im Mai 
2015 mit einer Schulung für zukünftige 
Peers in Bad Segeberg starten. Erste Re-

views haben bereits stattgefunden. Die 
Reso nanz ist sehr positiv. 

Die wissenschaftlicher Beglei tung 
erfolgt durch das Institut für Allge-
meinmedizin der CAU Kiel. Interessier-
te können sich gerne an die Ärztekam-
mer Schleswig-Holstein wenden, die 
auch für dieses Verfahren die Koordi-
nierungsfunktion übernommen hat. Im 
Herbst ist das dritte Curriculum zum 
Peer Review Verfahren in der Allge-
meinmedizin geplant. 

Die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich 
der Peer Review Verfahrens wurde in-
tensiviert: Die Homepage wurde überar-
beitet und das Schleswig-Holsteinische 
Ärzteblatt widmete diesem Verfahren im 
Januar 2016 das Titelthema.

Externe stationäre Qualitätssicherung
Zu den Aufgaben der Abteilung Qua-
litätsmanagement der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein gehört traditionell 
die externe stationäre Qualitätssiche-
rung nach § 137 SGB V in deren Rahmen 
acht Fachausschüsse in 19 Leistungsbe-
reichen den so genannten strukturierten 
Dialog sicherstel len. Wenn das rechne-
rische Ergebnis eines Krankenhauses bei 
einem Qualitätsindikator außerhalb ei-
nes defi nierten Referenzbereiches liegt, 
werden die Krankenhäuser um schrift-
liche Stellungnahmen gebeten, die dann 
in den Fachausschüssen beurteilt wer-
den. 2015 wurden so 371 Stellungnah-
men angefordert und vollständig beant-
wortet. In 137 Fällen haben die Fachaus-
schüsse aufgrund von Abweichungen 
von den Bundesreferenzwerten Hinwei-
se erteilt. Etwa 78 Prozent der zunächst 
rechnerischen Auffälligkeiten konnten 
auf Grund der Stellungnahmen als qua-
litativ nicht relevant bewertet werden. In 
den restlichen Fällen wurden Verbesse-
rungsmaßnahmen angestoßen.

Ansprechpartnerin:
Dr. Uta Kunze, MPH
Telefon 04551 803 302
qm@aeksh.de

Das Peer Review Ver-
fahren war Titelthe-

ma der Janaurausga-
be 2016 des Schleswig-
Holsteinischen Ärzte-

blattes, nachzulesen 
unter www.aeksh.de/

aerzteblatt/2016/01.   
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Qualitätssicherung in der Hämotherapie
Die Qualitätssicherung in der Hämothe-
rapie ist ebenfalls in der Abteilung Qua-
litätsmanagement der Ärztekam mer an-
gesiedelt. Wer Blutprodukte in der am-
bulanten oder stationären Versorgung 
anwendet, ist verpflichtet, ein System der 
Qualitätssicherung unter Überwachung 
eines ärztli chen Ansprechpartners ein-
zurichten. Jeweils bis zum 1. März muss 
dieser Qualitätsbeauftragte Hämothe-
rapie jährlich einen Bericht über seine 
Überprüfung an die Ärzte kammer und 
den Träger der Einrichtung senden. Die 
eingegangenen Berichte wurden durch 
den zuständigen Fachausschuss bewer-
tet.  

Das Qualitätssicherungssystem wur-
de in 2015 auf die Anwendung von hä-
matopoetischen Stammzellzuberei-
tungen (Richtlinie zur Herstellung und 
Anwendung von hämatopoeti schen 
Stammzellzubereitungen der Bundes-
ärztekammer) ausgeweitet. Diese be-
rücksichtigt die unterschiedlichen Be-
sonderheiten der Gewinnung und Her-
stellung von Stammzellzu bereitungen 
und führt dabei die verschiedenen ge-
setzlichen und untergesetzlichen Rege-
lungen über hämato poetische Stamm-
zellzubereitungen zusammen. Sie be-
schreibt die fachlichen und rechtlichen 
Anforderungen einschließlich des Quali-
tätsmanagements und ersetzt die Richt-
linien der Bundesärztekammer für die 
allogene Knochenmarkstransplantati-
on mit nichtverwandten Spendern, die 
Richtlinien zur Transplantation periphe-
rer Blutstammzellen sowie die Richtlini-
en zur Transplantation von Stammzel-
len aus Nabelschnurblut aus den 1990er 
Jahren. 

Im Falle der Anwendung von hä-
matopetischen Stammzellzubereitun-
gen sind zusätzliche Angaben des Qua-
litätsbeauftragten Hämotherapie erfor-
derlich, ein ergänzender Berichtsbogen 
für Einrichtungen, die hämato poetische 
Stammzellen anwenden wurde vom 
Fachausschuss Hämotherapie erarbeitet.

Ärztliche Stellen
Die drei Ärztlichen Stellen bei der Ärz-
tekammer Schleswig-Holstein (Aus-
schüsse aufgrund kammerexterner Be-
stimmungen) haben die Aufgabe sicher-
zustellen, dass bei Untersuchungen oder 
Therapien, bei denen Strahlen eingesetzt 
werden, die aktuellen Erkenntnisse der 
medizinischen Wissenschaft beachtet 
werden. Die Ärztliche Stelle Strahlenthe-
rapie hat im vergangenen Jahr drei Au-
dits durchgeführt. Dabei handelt es sich 
um eine Prü fung vor Ort in den Einrich-
tungen, bei der die Mitglieder des Aus-
schusses die Therapiegeräte besichtigen, 
Ein sicht in die Dokumentation der Qua-

litätssicherungsmaßnahmen nehmen 
sowie zehn Patientenakten überprü fen. 
Im medizinischen und technischen Ab-
schnitt gab es jeweils geringe Beanstan-
dungen, die eine Überprüfung in zwei 
Jahren zur Folge haben. Insgesamt konn-
te aber in allen drei Einrichtungen eine 
sichere und dem aktuel len Standard an-
gemessene Behandlung mit hoher Qua-
lität festgestellt werden. 

Die Ärztliche Stelle Nuklearmedizin 
überprüfte im Jahr 2015 zwei Kliniken 
regulär und zwei Kliniken vorzeitig auf-
grund früherer medizinischer Beanstan-
dungen. Es erfolgten lediglich geringfü-
gige Beanstandungen bezüglich fehlen-
der Dokumentatio nen, mangelhaften 
Protokollführungen oder unzureichen-
den Arbeitsanweisungen. 

258 Röntgenstrahler hat die Ärzt-
liche Stelle zur Qualitätssicherung von 
Röntgenuntersuchungen im vergange-
nen Jahr überprüft. Die Qualität wies 
in fünf Fällen erhebliche Beanstan-
dungen mit der Konsequenz einer vor-
zeitigen Nachprüfung in sechs Mona-
ten, in 53 Fällen geringe Beanstandun-
gen (diese erhalten Hinweise mit Op-
timierungsvorschlägen) und in 200 Fäl-
len keine Beanstandungen auf. Die von 
der Ärztlichen Stelle erteilten Hinwei-
se führten häufig zu interessierten te-
lefonischen Rückspra chen der Betrei-
ber und weiteren Ratschlägen zu prak-
tischen Problemen. In den darauffol-
genden Überprüfungen ist in der Regel 
ersichtlich, dass die Empfeh lungen ent-
sprechend umgesetzt worden sind. 

Ständige Kommission 
Reproduktionsmedizin
Die Ständige Kommission Repro-
duktionsmedizin ist aufgrund der 
Richtlinie der Bundesärztekammer 
zur Durchführung der assistierten 
Reproduktion (Anlage 1 der 
Berufsordnung der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein) für die Umsetzung 
der Qualitätssicherung in der Repro-
kuktionsmedizin auf Landesebene 
zuständig.  Die Kommission hat sich 

M I T G L I E D E R  A U S S C H U S S  Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T :

 Dr. Andreas Schmid (Vorsitzender)
 Dr. Thomas Schang (stellvertretender Vorsitzender)
 Stephan Jatzkowski
 Marcus Jünemann
 Prof. Dr. Petra Saur

in ihrer Sitzung im Dezember 2015 mit 
den Jahresauswertungen 2013 und 2014 
befasst. Dabei hat sich die Kommission 
auf ein Qualitätssicherungsverfahren 
analog dem Verfahren des strukturierten 
Dialoges gem. § 137 SGB V verständigt. 
Aufgrund der geringen Anzahl an 
Zentren in einigen Bundesländern 
hat sich die Kommission dafür 
ausgesprochen, einen Zusammenschluss 
der fünf Küstenanrainer (Hamburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen u. S.-H.) anzustreben. 
Ziel ist ein sinnvolles Benchmarking bei 
geringer Anzahl der Zentren zu gewähr-
leisten, die Bündelung von Ressourcen 
und die Wahrung der Anonymität. Ein 
Treffen der Küstenanrainer zu dieser 
Thematik hat im April 2016 bereits 
stattgefunden, der Zusammenschluss 
wurde begrüßt, derzeit erfolgen weitere 
Abstimmungen in den zuständigen 
Gremien der einzelnen Bundesländer.
 
Ausschuss Qualitätsmanagement
Der Ausschuss Qualitätsmanagement 
tagte im Jahr 2015 dreimal. Themen wa-
ren neben dem Peer Review Verfah-
ren Qualitätsindikatoren in der ambu-
lanten Versorgung, das Institut für ärzt-
liche Qualität in Schleswig-Holstein, 
das Krankenhausstrukturgesetz, eine 
Standortbestimmung der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein zur Qualität und Si-
cherheit in der Gesundheitsversorgung. 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
der Qualitätsmanagementbeauftragen 
der Krankenhäuser, die sich regelmäßig 
zum Ge danken-/Erfahrungsaustausch 
in der Ärztekammer trifft, ist in den Aus-
schuss Qualitätsmanagement eingebun-
den. Schwerpunkt war das Thema Risi-
komanagement, hierzu wurde ein Kata-
log als Hil festellung zur Einführung ei-
nes Risikomanagements erstellt.  

Formulare
Auf der Home-
page der Ärztekam-
mer finden Sie so-
wohl einen ergän-
zenden Berichtsbo-
gen für Einrichtungen 
die hämato poetische 
Stammzellen anwen-
den als auch Mus-
terformulare für den 
jährlichen Bericht des 
Qualitätsbeauftragten 
Hämotherapie.
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Rechtsabteilung
Überwiegende Anzahl der Verfahren konnten gegen 
Zahlung eines Geldbetrages eingestellt werden.

D
ie Berufsaufsicht über die Ärz-
te im Land ist eine der wesent-
lichen Aufgaben der Ärztekam-
mer Schleswig-Holstein, die in der 
Rechtsabteilung angesiedelt ist. 
Diese handelt auf Grundlage der 
Berufsordnung, die von der Kam-

merversammlung festgelegt und durch 
das Sozialministerium bestätigt worden 
ist. Sie regelt insbesondere das Verhalten 
gegenüber den Patientinnen und Patien-
ten, den Kolleginnen und Kollegen so-
wie den anderen Partnerinnen und Part-
nern im Gesundheitswesen. Die Rechts-
abteilung berät hierzu sowie zu weiteren 
berufsbezogenen rechtlichen Fragestel-
lungen alle Kammermitglieder.

Neben den hauptamtlich tätigen 
Mitarbeitern in der Verwaltung befasst 
sich der Berufsordnungsausschuss als ei-
ner der vier Kernbereichsausschüsse mit 
Themen der Berufsordnung und -aus-
übung. In regelmäßigen Sitzungen ka-
men die Mitglieder im vergangenen Jahr 
zusammen, berieten und tauschten sich 
über aktuelle Entwicklungen aus. Außer-
dem nahm der Ausschuss eine beratende 
Funktion gegenüber dem Vorstand und 
der Kammerversammlung in Belangen 
der ärztlichen Berufsausübung/Berufs-
ordnung wahr und erstellte entsprechen-
de Beschlussvorlagen.

Berufsaufsicht
Im vergangenen Jahr 2015 legten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Ab-
teilung in Bad Segeberg 851 so genann-
te Vorgänge an. Dabei handelt es sich 
um Beschwerden oder Anzeigen mit zu-
nächst fraglicher berufsrechtlicher Re-
levanz, wovon dem Vorstand der Ärzte-
kammer Schleswig-Holstein letztend-
lich 58 Vorgänge zur näheren Befassung 
vorgelegt wurden. In den meisten Fällen 
entschied der Vorstand, das Verfahren 
gegen Zahlung eines Geldbetrages von 
bis zu 2.000 Euro einzustellen. 

Kommt allerdings eine Einstellung 
gegen Zahlung eines Geldbetrages aus 
Sicht des Kammervorstandes z.B. we-
gen maßgeblicher Unklarheiten oder der 

Ansprechpartner:
Carsten Heppner, Justiziar
rechtsabteilung@aeksh.de

Schwere des Vorwurfs nicht in Betracht, 
wird ein Untersuchungsführer mit wei-
teren Ermittlungen des Sachverhalts be-
auftragt. Bei den Untersuchungsfüh-
rern handelt es sich um von der Landes-
aufsichtsbehörde nach dem Heilberu-
fekammergesetz berufene Volljuristen. 
2015 übergab der Vorstand vier Ermitt-
lungsaufträge an den Untersuchungs-
führer und damit weniger als im Vorjahr. 
Der Untersuchungsführer ermittelt un-
abhängig und kann bei Bedarf auch rich-
terliche Beschlüsse für Durchsuchungen 
oder Beschlagnahmungen erwirken. Die 
Ergebnisse seiner Ermittlungen werden 

M I T G L I E D E R  A U S S C H U S S  
B E R U F S O R D N U N G 
 Dr. Svante Gehring (Vorsitzender)
 Katrin Klewitz 
 Dr. Hauke Jens Nielsen 
 Dörte Paulsen 
 Katja Reisenbüchler 

dem Vorstand in Form eines Berichtes 
zur Entscheidung über das weitere Vor-
gehen vorgelegt. In letzter Konsequenz 
kann eine berufsrechtliche Klage beim 
Berufsgericht erhoben werden, was sich 
im Jahr 2015 nur in einem Fall als not-
wendig erwiesen hat.

GOÄ
Gutachterliche Äußerungen über die 
Angemessenheit der Honorarforderung 
nach der Gebührenordnung für Ärz-
te (GOÄ) sind ebenfalls in der Rechts-
abteilung der Ärzte kammer Schleswig-
Holstein angesiedelt. Auf Anfrage ei-
nes Beteiligten (Arzt, Patient oder Kran-
kenversicherung) gibt die Ärztekam-
mer eine gutachterliche Äußerung über 
die Angemessenheit einer Privatliqui-
dation immer dann ab, wenn ein liqui-
dierendes Kammermitglied (grundsätz-
lich Ärzte, die in Schleswig-Holstein tä-
tig sind) involviert ist. Im Jahre 2015 wa-
ren im GOÄ-Bereich insge samt 134 
(2014: 155) schriftliche Anfragen zu ver-
zeichnen. Die Anzahl der Anträge in 
2015 liegt damit geringfügig unter dem 
Durchschnitts wert der vergangenen fünf 
Jahre (145). Die überwiegende Anzahl 
der Anfragen (109) wurde von Privatpa-
tienten vorgelegt, häufig nach abschlä-
giger Leistungserstattung privater Kran-
kenversicherungen oder Beihilfe stellen. 
In 19 Fällen wandten sich Kammermit-
glieder mit der Bitte um Klärung an 
die Ärztekammer, in sechs Fällen ging 
die Initiative von Beihilfestellen oder 
Krankenversiche rungen aus. In dieser 
Statistik unberücksichtigt bleibt die Viel-
zahl telefonischer Beratungen und Er-
ledigungen, die häufig auf telefonische 
Anfragen von Kammermitgliedern zu-
rückgeht. Inhaltliche Schwerpunkte bil-
deten wie in den Vorjahren vor allem 
Fragen zur Abrechnung der Leichen-
schau, zur Analogbewertung von Leis-
tungen (§ 6 Abs. 2 GOÄ), zur Bemes-
sung der Gebühren/zum Überschreiten 
der Regelspanne (§ 5 GOÄ), zur Zielleis-
tungsproblematik (§ 4 Abs. 2 GOÄ), zur 
Abrechnung von Ige-Leistungen u. a. m.

Infos
Die wichtigsten 
Rechtsgrundlagen der 
Ärztekammer Schles-
wig-Holstein sind auf 
der Homepage unter 
www.aeksh.de/aerzte/
recht/rechtsgrundla-
gen einzusehen. 
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Ethikkommissionen
Geringfügig geringeres Antragsaufkommen als im Vorjahr. 

A
uf Grundlage von §6 des Heilbe-
rufekammergesetztes hat die Ärz-
tekammer Schleswig-Holstein 
Ethikkommissionen eingerich-
tet, deren Geschäftsführung der 
Rechtsabteilung obliegt. Sie bera-
ten die Kammermitglieder über 

ethische und rechtliche Fragestellungen, 
insbesondere im Rahmen der wissen-
schaftlichen Forschung sowie der Ent-
wicklung bestimmter therapeutischer 
Methoden. Vor Durchführung biomedi-
zinischer Forschung am Menschen (aus-
genommen bei ausschließlich nicht per-
sonenbezogenen epidemiologischen 
Forschungsvorhaben) muss sich der 
Arzt nach §15 der Berufsordnung durch 
Ethikommissionen über die mit dem 
Vorhaben verbundenen berufsethischen 
und berufsrechtlichen Fragen beraten 
lassen. Das können jene Kommissionen 
bei der Ärztekammer Schleswig-Hol-
stein oder bei einer Medizinischen Fa-
kultät (Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein) sein. Gemäß dem Arzneimit-
telgesetz ist auch jeder Sponsor einer kli-
nischen Untersuchung verpflichtet, eine 
solche Bewertung bei der zuständigen 
Ethikkommission einzuholen. Nur mit 
Votum der Ethikkommissionen ist es er-
laubt, Forschungen bei klinischen Prü-
fungen von Humanarzneimitteln und 
Medizinprodukten durchzuführen. Ein 
besonderer Fokus wird bei der Untersu-
chung der Anträge auf Ziel und Vorge-
hen der Studie sowie auf die Sorgfalt der 
Patienteninformation gelegt. 

Die Mitglieder der Kommissionen 
führen ihre Aufgabe ehrenamtlich durch 
und arbeiten auf Bundesebene in der 

„Ständigen Konferenz der Geschäftsfüh-
rungen und der Vorsitzenden der Ethik-
Kommissionen der Landesärztekam-
mern“ und im „Arbeitskreis Medizini-
scher Ethik-Kommissionen in der Bun-
desrepublik Deutschland“ mit. 

Im vergangenen Jahr befassten sich 
die beiden Ethikkommissionen der Ärz-
tekammer Schleswig-Holstein im Be-
reich des Arzneimittelgesetzes (AMG) 
federführend mit 21 Anträgen sowie im 

Ansprechpartnerin:
Anne Hostmann
Telefon 04551 803 432
ethik@aeksh.de

M I T G L I E D E R  
E T H I K K O M M I S S I O N  I I : 
 Prof. Dr. Diether Ludwig  

(Vorsitzender)
 Prof. Dr. med. Dr. h. c. Christoph  

Lange
 Dr. Jens-Michael Jensen
 Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Michael 

Kneba
 Dr. Esther M. Nitsche
 Jörg Riedl
 Dr. jur. Sohre Tschakert
 Katja Knapp

M I T G L I E D E R  
E T H I K K O M M I S S I O N  I : 
 Prof. Dr. Gerhard Hintze  

(Vorsitzender)
 Prof. Dr. med. Dr. rer. nat Ingolf  

Cascorbi 
 PD Dr. Andreas Claaß
 Prof. Dr. Dietrich Kabelitz
 Dipl.-Päd. Marijke Kaffka-Backmann
 Prof. Dr. habil. Alexander Katalinic
 Dr. jur. Jörg Offen
 Dr. Julia Thern

Bereich des Medizinproduktgesetzes 
(MPG) mit vier Anträgen zur Beratung. 
Außerdem waren die Kommissionen an 
der Beratung von 88 multizentrischen 
Studien im Bereich AMG und von zwölf 
multizentrischen Studien im Bereich 
MPG beteiligt. Die nach §15 der Berufs-
ordnung zu beratenden Vorhaben lagen 
bei 15 (erstberatend) bzw. 37 (anschluss-
beratend). 

Im Rahmen der Verordnung über 
die Anwendung der Guten Klinischen 
Praxis bei der Durchführung von kli-
nischen Prüfungen mit Arzneimitteln 
zur Anwendung am Menschen (GCP-
V) wurden insgesamt 402 Beratungen 
durchgeführt.

Insgesamt lag das Gesamtvolumen 
der Anträge mit 579 etwas niedriger als 
im Vorjahr (620).

Federführung AMG & MPG Studien

Beteiligt AMG & MPG Studien

§ 15 BO Studien

§ 10 GCPV

Antragseingänge nach AMG, MPG, § 15 BO, § 10 GCPV

402

25

100

52
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Medizinische Fachberufe 
und Edmund-
Christiani-Seminar
Wachsende Zahl an Ausbildungsverträgen, breites Fort- und Weiterbildungsangebot 
sowie neue Ansprache und Information über soziales Netzwerk Facebook. 

Ansprechpartnerin:
Cornelia Mozr
Telefon 04551 803 700
ecs@aeksh.de

M I T G L I E D E R  
B E R U F S B I L D U N G S A U S S C H U S S :
 Dr. Sabine Menke
 Jan Steinke
 Dr. Heinz-Jürgen Noftz
 Dr. Tilman Schlegelberger
 Dr. Jan Kramer
 Dr. Klaus-Dieter Dellemann
 Bettina Wätge
 Regina Timm
 Hannelore Ruge-Wenzel
 Ilse Hochheim
 Axel Karschau
 Knut Ardler
 Kathrin Groos
 Cornelia Schaper
 Thomas Sörensen
 Johann Tüchsen
 Ursula Mahrt
 Maren Bode

D
as Edmund-Christiani-Seminar 
(ECS) ist die Berufsbildungsstät-
te der Ärztekammer Schleswig-
Holstein und bietet die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung von Medizini-
schen Fachangestellten (MFA) an.    

Überbetriebliche Ausbildung
Mit 620 Ausbildungsverträgen im Jahr 
2015 zeichnete sich ein neues Hoch im 
Berufsfeld der/des Medizinischen Fa-
changestellten ab. Alle Auszubilden-
den zum/zur Medizinischen Fachange-
stellten besuchen in jedem Ausbildungs-
jahr für mindestens eine Woche das ECS 
zur überbetrieblichen Ausbildung. Dort 
werden sie von den Ausbilderinnen in 
Ausbildungsinhalten unterwiesen, die in 
vielen Praxen nur schwer oder gar nicht 
vermittelt werden können. 2015 haben 
1.904 Auszubildende, davon 503 Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen im Rah-
men der erweiterten überbetrieblichen 
Ausbildung, die überbetrieblichen Aus-
bildungswochen absolviert. Dies waren 
knapp 100 mehr als im Vorjahr. 

Der entsprechende Ausschuss (Han-
nelore Ruge-Wenzel (Vorsitz), Johann 
Tüchsen (Stellvertreter), Ursula Mahrt, 
Thomas Sörensen, Axel Karschau, As-
trid Bettina Wätge, Dr. Sabine Menke, 
Jan Steinke, Dr. Arjen Teetzmann) be-
schäftigte sich vor allem mit dem didak-
tischen und methodischen Leitfaden zur 
Aufbereitung von Medizinprodukten, 
der Einstiegsqualifizierung 2015 sowie 
mit dem  Haushalt.

Prüfungen MFA
Die erste Prüfung des Jahres erfolgte am 
11. März 2015: Dabei handelte es sich um 
die Zwischenprüfung von 453 angehen-
den MFA. Zur praktischen Sommerab-
schlussprüfung im Juni/Juli 2015 traten 
dann 397 Auszubildende an. Davon ha-
ben 43 Prüflinge unzureichende Leistun-
gen gezeigt und die Abschlussprüfung 
nicht bestanden. Zu den Winterprüfun-
gen treten regulär deutlich weniger Aus-
zubildende an, da es sich hier vor allem 
um Auszubildende handelt, die ihre Prü-

fung entweder wiederholen oder vorzie-
hen. So war es auch im Dezember 2015/
Januar 2016, wo 95 Prüflinge im ECS auf 
ihre Fähigkeiten geprüft wurden. Dar-
unter waren 40 Wiederholer, 40 Vorzie-
her sowie 15 reguläre Prüflinge. 15 Aus-
zubildende haben die Prüfung nicht be-
standen, eine Auszubildende zur Medi-
zinischen Fachangestellten hat die Ab-
schlussprüfung mit „sehr gut“ abgelegt. 

Die entsprechenden Prüfungsvor-
bereitungsseminare erfreuten sich gro-
ßer Beliebtheit. Insgesamt 37 Kurse mit 
672 Auszubildenden fanden im Frühjahr 
und Herbst in den Räumen des ECS statt. 
Inhaltlich konnten sich die Prüflinge in-
tensiv mit den Themen Praxisorganisa-
tion, Wirtschafts- und Sozialkunde, Be-
handlungsassistenz und Labor auseinan-
dersetzen. Außerdem wurde das Semi-
nar „Agieren-Reagieren-Improvisieren“ 
im Rahmen der Prüfungsvorbereitung 
angeboten. 

Operationstechnische Angestellte (OTA)
Die Anzahl der Ausbildungsverträge für 
Operationstechnische Assistenten hat 
sich erneut erhöht: 2015 wurden 68 Ver-
träge abgeschlossen (vs. 52 in 2014). Zur 
Abschlussprüfung im Sommer erschie-
nen im Juli 42 Auszubildende zum fall-
bezogenen Fachgespräch im ECS in Bad 
Segeberg. Zwei Teilnehmer konnten die 
Anforderungen nicht erfüllen. Im Win-
ter traten vier Prüflinge zur Abschluss-
prüfung an, wovon ein Teilnehmer die 
Prüfung nicht bestanden hat. Der zuge-
hörige Prüfungsausschuss  (Dr. Dietmar 
Dürkop, Anke Hoffmann, Petra Meyer, 
Maja Richter, Katrin Suhr, Dana Timm) 
kam an fünf Terminen zusammen und 
befasste sich sowohl mit der Erstellung 
der Zwischen- als auch der Abschluss-
prüfung. 

Fort- und Weiterbildung
Medizinisches Fachpersonal mit abge-
schlossener Ausbildung findet in der Be-
rufsbildungsstätte der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein auch ein umfang-
reiches Fort- und Weiterbildungsange-
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bot vor, wie z.B. die Aufstiegsfortbildung 
zur/m Fachwirt/in im Gesundheits- und 
Sozialwesen. Diese staatlich anerkann-
te Weiterbildung qualifiziert die Teilneh-
mer, kaufmännische und verwaltende 
Führungsaufgaben im ambulanten Ge-
sundheitswesen zu übernehmen. 

Diese Aufstiegsfortbildung um-
fasst 640 Unterrichtsstunden und die 
Absolventen/-innen erhalten mit dem 
Abschluss z.B. in Schleswig-Holstein 
und Hamburg die uneingeschränk-
te Hochschulzugangsberechtigung.  Im 
Rahmen einer Anfang 2016 geschlosse-
nen Kooperation mit dem Institut für 
Weiterbildung e.V. an der Fakultät Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften an 
der Universität Hamburg können Absol-
venten der Aufstiegsfortbildung zudem 
54 der benötigten 180 ECTS (European 
Credit Transfer System) auf den Bache-
lorstudiengang Sozialökonomie ange-
rechnet werden. Dies entspricht Vor-
lesungs- und Seminarleistungen von 
knapp zwei Semestern. Aufgrund des 
modularen Aufbaus ist ein Einstieg in 
den Fachwirt im Gesundheits- und So-
zialwesen mehrfach im Jahr möglich. 
2015 haben sich 17 Teilnehmer für die-
sen Fachwirt angemeldet. Insgesamt be-
finden sich 37 Teilnehmer in der Weiter-
bildung. Prüfungen fanden erstmalig im 
Sommer 2016 statt.

Im Rahmen der Fortbildung fan-
den neun Strahlenschutzkurse mit 101 
Teilnehmern, sechs Seminare zur Aktu-
alisierung der Kenntnisse/Fachkunde 
im Strahlenschutz mit 152 Teilnehmern, 
zwei Inhouse-Seminare mit 23 Teilneh-
mern sowie 34 sonstige Fortbildungsver-
anstaltungen mit 552 Teilnehmern statt. 
Außerdem wurden 95 modulare Semina-
re mit 2.015 Teilnehmern angeboten. Da-
runter fallen beispielsweise Kurse, die 
auf die verschiedenen Fachwirte, Fach-
zertifikate oder die Weiterbildung zur 
Nicht-ärztlichen Praxisassistenz anre-
chenbar sind.

Facebook
Seit September 2015 ist die Berufsbil-
dungsstätte der Ärztekammer Schles-
wig-Holstein auch mit einer Seite auf Fa-
cebook vertreten. Hier finden (poten-
zielle) Auszubildende sowie medizini-
sches Fachpersonal Informationen rund 
um das Fort- und Weiterbildungsange-
bot des ECS sowie allgemeine Neuig-
keiten rund um das Berufsbild und be-
rufspolitische Entwicklungen. Das so-
ziale Netzwerk soll außerdem ein nied-
rigschwelliges Kontaktangebot bieten. 
Insgesamt 433 „Fans“ (Stand Juli 2016) 
konnte die Seite bereits für sich gewin-
nen. Besondere Aktionen im Rahmen 
der Prüfungen konnten sogar über 8.400 
Personen auf der Plattform erreichen. 

Gästehaus Lohmühle
Das Gästehaus Lohmühle gehört zu den 
Einrichtungen der Ärztekammer Schles-
wig-Holstein, die sieben Tage die Wo-
che genutzt werden: Montags bis frei-
tags sind hier die Auszubildenden in 
der überbetrieblichen Ausbildung un-
tergebracht. Am Wochenende und bei 
freier Kapazität in der Woche steht das 
Haus auch Ärztinnen und Ärzten so-
wie deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern offen, die an den Fort- und Wei-
terbildungsveranstaltungen der Aka-
demie und des ECS teilnehmen. Insge-
samt 8.434 Übernachtungen wurden so 
in 2015 gezählt. Dies sind noch einmal 
gut 300 mehr als im Vorjahr. Davon ge-
hen 6.494 Übernachtungen auf das Kon-
to von Auszubildenden und 1.940 auf 
das von Seminarteilnehmern der Akade-
mie/des ECS.

Anzahl Veträge Medizinische Fachangestellte 2015

Arbeitsamtbezirk Anzahl Verträge

Bad Oldesloe 53

Elmshorn 79

Flensburg 93

Heide 53

Kiel 103

Lübeck 106

Neumünster 84

Insgesamt 571

Facebook
Seit 1. September ist 
die Berufsbildungs-
stätte bei Facebook 
vertreten. Die Seite 
kann auch von Nicht-
Mitgliedern eingese-
hen werden: www.fa-
cebook.com/aeksh.bil-
dungszentrum 
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Ansprechpartnerin:
Anne Lütke Schelhowe
Telefon 04551 803 274
presse@aeksh.de
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Kommunikation 
& Ärzteblatt
Gestaltung des Außenauftrittes der Ärztekammer inklusive neuer 
Social Media Präsenz und Erstellung von elf Ärzteblättern in 
neuem Layout bilden Schwerpunkte der Abteilungsarbeit.   

N
ach der Neugestaltung des Au-
ßenauftrittes der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein im Herbst 
2014 hat sich die Abteilung Kom-
munikation in 2015 maßgeblich 
damit befasst, die neue Corporate 
Identity in allen Bereichen der 

Kammer umzusetzen. Neben der Ein-
führung des Logos und der neuen Haus-
schrift in sämtlichen Dokumenten des 
Hauses (Briefbögen, Notizzettel, Visiten-
karten, interne Dokumente, Protokol-
le, Listen etc.) wurden auch neue Werbe-
mittel für Außenauftritte der Ärztekam-
mer entworfen und hergestellt. So zeigt 
sich beispielsweise das Bildungszentrum 
seit vergangenem Jahr mit einem pro-
fessionellen Stand auf Berufs- und Aus-
bildungsmessen. Die Rückwand kann 
durch austauschbare Bahnen anders ge-
staltet und so auch für PJ-Messen ver-
wendet werden. 

Daneben beantwortet die Abtei-
lung Presseanfragen, vermittelt Exper-
ten- und Interviewpartner und stellt In-
formationsdossiers für Journalisten zu-
sammen. Darüber hinaus beteiligte sich 
die Ärztekammer Schleswig-Holstein 
auch an öffentlichen Kooperationen und 
Netzwerken, so z. B. im Rahmen der In-
teressengemeinschaft der Heilberufe 
(IDH).

Im Rahmen der internen Kommu-
nikation wird in der Abteilung regelhaft 
ein interner Newsletter erstellt, mit dem 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit aktuellen Informationen rund um 
das Geschehen in der Kammer sowie ar-
beitsrelevanten Themen versorgt werden.  

Ein weiterer Schwerpunkt der Ab-
teilung Kommunikation bestand im ver-
gangenen Jahr in der Konzepterstellung 
und operativen Umsetzung des ersten 
Social Media Auftrittes der Ärztekam-
mer Schleswig-Holstein. Um neue Wege 
zu gehen und eine junge Zielgruppe an-
zusprechen, wurde zunächst die Be-
rufsbildungsstätte der Kammer, das Ed-
mund-Christiani-Seminar, in den Blick 
genommen und eine Facebook-Seite 
aufgesetzt, die am 1. September 2015 on-
line ging. Die Plattform ist ein relevan-

tes Marketing-Instrument und soll Auf-
merksamkeit für die Bildungseinrich-
tung generieren, Informationen und 
Veranstaltungen schnell und einfach ver-
breiten und eine niedrigschwellige Kon-
taktoption bei Fragen bieten. Zukünftig 
soll diese Art der Kommunikation weiter 
ausgebaut und entwickelt werden. 

Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 
Unter der Leitung von Chefredakteur 
Dirk Schnack wird auch das Schleswig-
Holsteinische Ärzteblatt von der Ab-
teilung Kommunikation erstellt. Es er-
schien im Januar 2015 erstmalig im A4-
Format, mit neuen frischen Farben und 
modernem flexiblem Layout. Mit dem 
Relaunch wurde auch die Doppelausga-
be im Sommer eingeführt, wodurch das 
Ärzteblatt seit 2015 nun elf Mal im Jahr 
erscheint. Titelthemen waren im letzten 
Jahr u. a. die Flüchtlingssituation, Ster-
behilfe, Impfen und Geburtskliniken in 
Schleswig-Holstein. Alle Ausgaben der 
letzten fünf Jahre sind unter www.aeksh.
de/kommunikation  unter den jeweili-
gen Archivseiten einzusehen. 

Die Abteilung Kom-
munikation küm-
mert  sich u. a. um 
die Gestaltung von 
sämtlichen Materi-

alien der Außendar-
stellung. Der profes-
sionelle Messestand 

kann schnell und un-
kompliziert mit ei-

nem anderen Hinter-
grundbild bezogen  

und so auch für all-
gemeine Auftritte der 

Ärztekammer, die sich 
an Ärzte oder poten-
zielle Arbeitnehmer 

der Kammer wenden, 
verwendet werden. 
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Vertrauensstelle des 
Krebsregisters
Routineaufgaben, Umzug und neue Herausforderungen aufgrund 
des neuen Krebsregistergesetzes Schleswig-Holstein. 

D
as Landeskrebsregistergesetz und 
die Berufsordnung verpflichten 
alle Ärzte des Landes dazu, Pati-
enten mit Krebsneuerkrankun-
gen namentlich an das Krebsregis-
ter Schleswig-Holstein zu melden. 
Im Jahr 2015 sind dabei 154.999 

Meldungen bei der in der Ärztekam-
mer angesiedelten Vertrauensstelle ein-
gegangen. 49.267 Meldungen stammten 
aus schleswig-holsteinischen Kliniken 
und Praxen, 12.603 aus Pathologien und 
35.414 aus den Gesundheitsämtern (To-
desbescheinigungen). 

Das „Mehr“ zum Vorjahr von gut 
45.000 Meldungen erklärt sich durch 
elektronische Datenlieferungen des 
Krebsregisters Hamburg, die Meldungen 
aus mehreren Diagnosejahren umfass-
ten und worunter auch viele Mehrfach-
meldungen waren. Gemeldet wurden 
dabei Patienten mit Wohnsitz in Schles-
wig-Holstein, die in Hamburger Praxen 
oder Kliniken diagnostiziert bzw. deren 
Gewebeproben in Hamburger Patholo-
gien untersucht wurden. 

Alle Meldungen werden auf Voll-
ständigkeit und Plausibilität geprüft. 
Wenn für einen Patienten mehrere Mel-
dungen vorliegen, werden diese zusam-
mengeführt. Auch wenn die Datenquali-
tät der eingehenden Meldungen im All-
gemeinen recht hoch ist, werden oft-
mals Rückfragen bei Meldern erforder-
lich, um Unstimmigkeiten innerhalb 
einer Meldung oder zwischen verschie-
denen Meldungen zu einem Fall zu klä-
ren. In 2015 wurden ca. 13.000 Nachfra-
gen erforderlich, zu denen bislang knapp 
11.700 hilfreiche Antworten vorliegen. 
Das Spektrum reichte dabei von abwei-
chenden Namensschreibweisen und un-
stimmigen Geburtsdaten über fehlen-
de Angaben bei der Lokalisation bis hin 
zu Unstimmigkeiten zwischen Diagno-
se und Histologie. Spitzenreiter waren 
in 2015 die Erinnerungen an die Nen-
nung des kompletten TNM-Stadiums. 
Diese wurden erforderlich, weil bislang 
für ein Drittel aller Fälle der soliden Tu-
moren die Angabe zur T-Kategorie fehl-
te, die Angaben zum regionären Lymph-

knotenbefall und zur Fernmetastasie-
rung in mehr als der Hälfte aller Fäl-
le. Für mehr als 50 Prozent aller  soliden 
Tumoren konnte aus den Krebsregister-
daten kein UICC-Stadium gebildet wer-
den. Eine Aufgabe des Krebsregisters ist 
es, die Überlebenskurven nach Tumor-
stadium zu berechnen und darzustel-
len. Diese sind epidemiologisch nur be-
grenzt aussagefähig, wenn in mehr als 
50 Prozent aller Fälle die Angaben zum 
Tumorstadium fehlen. Die Nachfragen 
sind mittlerweile ein gut etabliertes Inst-
rument zur Sicherung der Datenqualität 
des Krebsregisters. Die Vertrauensstelle 
ist dankbar für die Unterstützung, die ihr 
die Melder hierbei zu Teil werden lassen.

Von den geprüften und gültigen Da-
tensätzen werden schließlich die krank-
heitsbezogenen Informationen an die 
Registerstelle weitergeleitet, die in das 
Institut für Krebsepidemiologie e.V. an 
der Universität Lübeck eingebettet ist. 
Dort werden diese Daten statistisch-epi-
demiologisch ausgewertet. Die Identi-
tätsdaten hingegen verbleiben in ano-
nymisierter Form in der Vertrauensstel-
le (für Patienten, die ihre Bereitschaft zur 

Mitwirkung an Forschungsfragen erklä-
ren, erfolgt die Speicherung in der Ver-
trauensstelle namentlich im Klartext). 
So wird gewährleistet, dass an keiner 
Stelle der komplette Datensatz aus Per-
sonen- und Krankheitsdaten dauerhaft 
gespeichert ist.  

Im November 2015 wurde schließ-
lich das neue Krebsregistergesetz Schles-
wig-Holstein verabschiedet, welches 
nach einer sechsmonatigen Übergangs-
frist am 26.05.2016 in Kraft getreten ist. 
Hiermit wurde das (Bundes-) Krebs-
früherkennungs- und Registergesetz, 
welches durch die zusätzliche Erfassung 
von Therapie- und  Krankheitsverlaufs-
daten zur Qualitätssicherung  und lang-
fristig zu einer Optimierung der Be-
handlung von Krebspatienten beitragen 
soll, auf Landesebene umgesetzt. Das 
Gesetz weist der jetzigen Vertrauensstel-
le auch zukünftig die Rolle der Datenan-
nahmestelle zu, so dass den Meldestel-
len weiterhin die bekannten Ansprech-
partner zu Verfügung stehen. Die Mel-
dungen werden zukünftig nur noch elek-
tronisch, über ein Online-Meldeportal 
entgegengenommen. Die Dateneingabe 
kann dabei „manuell“ in entsprechende 
Masken vorgenommen werden oder per 
Schnittstelle z. B. aus einem Tumordoku-
mentationssystem erfolgen. Mit Verab-
schiedung des Gesetzes war der Grund-
stein gelegt, um mit den ersten Vorarbei-
ten für die Schaffung der IT-Infrastruk-
tur beginnen zu können. 

Im Rahmen der Sanierung des Ver-
waltungsgebäudes der Ärztekammer 
musste auch das Team der Vertrauens-
stelle einen Umzug bewerkstelligen und 
ist seitdem interimsmäßig in die Räum-
lichkeiten des Bildungszentrums in der 
Esmarchstraße untergebracht. Haupt-
herausforderung waren dabei vor al-
lem die sieben feuerfesten, mit Meldun-
gen und Datenträgern befüllten (daten-
sicher verschlossenen) und jeweils gut 
800 kg schweren Stahlschränke. Alle ge-
forderten Sicherheitsvorkehrungen zum 
Schutz des sensiblen Datenbestandes der 
Vertrauensstelle sind auch in der Über-
gangsunterkunft gewährleistet.

Ansprechpartnerin:
Mirja Wendelken
Telefon 04551 803 852

Aktuelles
ist auf der Homepage 
der Vertrauensstel-
le unter http://krebs-
register.aeksh.de zu 
finden.
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